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Eine „Vereinbarung zur
Fortbildung der Ärzte im
Krankenhaus“ hat der Ge-
meinsame Bundesausschuss
(G-BA) kürzlich beschlos-
sen. Danach müssen im
Krankenhaus tätige Fach-
ärzte „innerhalb von fünf
Jahren an Fortbildungsmaß-
nahmen teilnehmen, die
nach Anerkennung entspre-
chend dem Fortbildungszer-
tifikat der Ärztekammern
mit 250 Fortbildungspunk-
ten bewertet wurden. Von

den 250 Fortbildungspunk-
ten müssen mindestens 150
Punkte durch fachspezifi-
sche Fortbildung erworben
worden sein“. Das Bundes-
gesundheitsministerium hat
den Beschluss des G-BA 
im Bundesanzeiger Nr. 8
vom 12. Januar 2006 auf 
Seite 107 veröffentlicht.
Der Wortlaut im Internet:
www.gba.de/cms/upload/pdf
/abs7/beschluesse/2005-12-
20-Vereinbarung-Fortbil-
dung_BAnz.pdf   G-BA/uma

Zahlt eine Arzthelferin
Teile ihres Bruttogehaltes
zur privaten Altersvorsorge
in eine Pensionskasse, ver-
zichtet der Fiskus auf Steu-
ern für diesen Betrag. Ärz-
tinnen und Ärzte ermögli-
chen ihrem Praxispersonal
daher durch die Umwand-
lung eines Gehaltsanteils in
Beiträge zur betrieblichen
Altersvorsorge Steuervor-
teile beim Aufbau einer
staatlich geförderten priva-
ten Rente. Für den Arbeit-
geber entstehen keine zu-
sätzlichen Kosten, er spart
sogar Sozialversicherungs-
beiträge. Die  Arzthelferin-
nen können bis zu vier Pro-
zent der Beitragsbemes-
sungsgrenze der gesetzli-
chen Rentenversicherung
West in die betriebliche Al-
tersvorsorge einzahlen.Die-
se Beiträge werden direkt
aus dem Bruttoentgelt ent-
nommen und sind steuer-
frei. Für den Arzt bleiben
die umgewandelten Beiträ-
ge Personalkosten. Außer-
dem sind bis zum Jahr 2008
auf diese Einkommensan-
teile keine Sozialversiche-
rungsbeiträge zu zahlen,der
Arbeitgeber spart also die
hälftigen Sozialversiche-
rungsbeiträge. Zusätzlich
können Arbeitnehmer seit
dem Jahr 2005 bis zu 1.800
Euro jährlich einzahlen.
Auch diese Beiträge sind
steuerfrei, unterliegen je-

doch der Sozialversiche-
rung.

Ein speziell auf die Be-
dürfnisse des Praxisperso-
nals zugeschnittenes Pro-
dukt ist nach einer Empfeh-
lung der Arbeitsgemein-
schaft zur Regelung der Ar-
beitsbedingungen der Arzt-
helferinnen (AAA) die
„Gesundheitsrente“. Sie
wurde als betriebliche Al-
tersversorgung auf Basis der
„Pensionskasse für Gesund-
heitsberufe“ entwickelt.Die
„Gesundheitsrente“ bieten
die Deutsche Ärzte Finanz,
die apofinanz, MLP und
weitere lizenzierte Ver-
triebspartner an. Das Pro-
dukt sei unter Beteiligung
der Ärzteschaft und der
Arzthelferinnen entwickelt
und von unabhängigen
Sachverständigen geprüft
worden, teilt die AAA mit.
Dem Kollektivvertrag zur
„Gesundheitsrente“ sind
zahlreiche ärztliche Organi-
sationen beigetreten. Das
gilt auch für die Ärztekam-
mer Nordrhein, deren Mit-
glieder und direkte Mitar-
beiter damit Anspruch auf
Sonderkonditionen haben.
Weitere Informationen bei
der Deutschen Ärzteversi-
cherung unter 01803/212271
und im Internet unter
www.aerzteversicherung.de
in der Rubrik „Rund um die
Praxis/betriebliche Alters-
vorsorge“. DÄV/AAA/uma
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Gehaltsumwandlung begünstigt
Altersvorsorge der Helferinnen

Vor jeder Medikamen-
tenzulassung liegt der lan-
ge Weg der Entwicklung und
der klinischen Prüfung.Cli-
nical Research Associates
(CRAs, Klinische Monito-
re) stellen dabei das Binde-
glied zwischen der Pharma-
zeutischen Industrie und
dem Prüfarzt dar. Die
Hauptaufgaben des CRAs
liegen in der Betreuung der
Prüfärzte und der Validie-
rung der von den Prüfärz-
ten erhobenen Studien-Da-
ten.Sie stellen außerdem si-
cher, dass geltende Richtli-
nien und Gesetze von allen
Beteiligten eingehalten wer-
den. Am 3. April 2006 star-
tet das mibeg-Institut Medi-
zin zum vierten Mal das Se-
minar „Klinische For-
schung“, das Teilnehmer zu
CRAs qualifiziert.Zielgrup-
pe sind Mediziner,Naturwis-
senschaftler und Interessen-
ten mit einem medizinisch-
technischen Beruf,denen das
Seminar neue berufliche Per-
spektiven eröffnet.

In der dreimonatigen
Theoriephase vermittelt das
Seminar grundlegende
Kenntnisse in medizinischer
Terminologie,Pharmakolo-
gie/Toxikologie,Kenntnisse
der Durchführung und Be-
wertung der verschiedenen
Phasen der klinischen Prü-
fungen sowie die rechtlichen
Rahmenbedingungen für
die Arzneimittelzulassung
und ein EDV- und Kommu-
nikationstraining. Im An-
schluss an den Theorieteil
ermöglicht eine dreimonati-
ge Praxisphase den Berufs-
einstieg in die Branche.Ab-
solventen des Seminars
„Klinische Forschung“ ar-
beiten heute unter anderem
als CRAs,Projektleiter und
Clinical Datamanager in
Auftrags-Forschungsinstitu-
ten,Forschungszentren und
Pharmaunternehmen.

Weitere Informationen
und Anmeldung unter
0221/33604610 oder unter
www.mibeg.de.
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Berufliche Perspektiven 
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Ärztliche Körperschaften im Internet 

www.aekno.de Ärztekammer Nordrhein

www.kvno.de Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein

www.arzt.de Deutsches Ärztenetz


